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M E D I E N M I T T E I L U N G  

 
Waldbrandgefahr - Feuerverbot im Freien bleibt bestehen 

 

Im Kanton Zug bleibt das absolute Feuer- und Feuerwerksverbot im Freien bis auf weite-

res aufrecht erhalten. 

 

Trotz der Niederschläge der letzten zwei Tage, hat sich die aktuelle Waldbrandgefahr im Kan-

ton Zug nicht wesentlich entschärft. Einerseits waren die Niederschlagsmengen regional unte r-

schiedlich und teilweise sehr gering. Anderseits wird es gemäss den Wetterprognosen über das 

Wochenende wieder sonnig und trocken. Die Zentralschweizer Kantone haben beschlossen, 

die Gefahrenstufe und das Feuerverbot bis mindestens nächsten Dienstag aufrecht zu erha l-

ten. 

 

Grossflächige Wald- und Flurbrände mit erheblichem Schadenpotential sind nach wie vor mög-

lich. Jeglicher Umgang mit Feuer im Freien ist darum zwingend zu vermeiden. Das Ende Juli 

durch die Behörden erlassene Feuerverbot gilt bis auf weiteres und muss konsequent eingehal-

ten werden. Es beinhaltet die folgenden Regelungen:  

 

- Im ganzen Kanton Zug ist es verboten im Freien, das heisst auch innerhalb des Siedlungs-

gebietes, Feuer zu entfachen. Das Verbot beinhaltet insbesondere das Grillieren an Feuer-

stellen, in Feuerschalen und auf Einweggrills 

- Es ist verboten brennende Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwe r-

fen.  

- Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern jeglicher Art und das Steigenlassen von "Heissluft-

ballonen / Himmelslaternen", ist generell verboten. 

 

Die Vorschriften bleiben bis mindestens Dienstag, 14. August, bestehen. Die Gebäudeversiche-

rung Zug und das Amt für Wald und Wild werden das Feuerverbot erst aufheben, wenn be-

trächtliche Niederschläge gefallen sind und sowohl die Vegetation als auch die Böden wieder 

gut mit Wasser versorgt sind. Die Bevölkerung wird über die Aufhebung des Feuerverbotes in-

formiert. 
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